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(54) Beutel insbesondere zum Transportieren von Flüssigkeitsproben

(57) Ein Beutel insbesondere zum Transportieren
von Flüssigkeitsproben, wie Blut-, Urin-, Gewebepro-
ben oder dergleichen, besteht aus einer Kunststofffolie,
die senkrecht zu ihren Längsrändern unter Bildung einer
unteren Lage und einer hierauf liegenden oberen Lage
gefaltet ist. Die Längsränder der oberen Lage sind fluid-
dicht mit den Längsrändern der unteren Lage verbun-
den und zwischen der oberen Lage und der unteren La-
ge ist eine Kammer mit einer verschließbaren Zugangs-
öffnung gebildet. Dabei ist vorgesehen, dass der end-
seitige obere Querrand der oberen Lage ebenfalls fluid-
dicht mit der unteren Lage verbunden ist und dass die
obere Lage mit Abstand von ihrem Querrand im wesent-
lichen parallel zu diesem unter Bildung der Zugangsöff-
nung der Kammer geschlitzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Beutel insbesonde-
re zum Transportieren von Flüssigkeitsproben, wie
Blut-, Urin-, Gewebeproben oder dergleichen, beste-
hend aus einer Kunststofffolie, die senkrecht zu ihren
Längsrändern unter Bildung einer unteren Lage und ei-
ner hierauf liegenden oberen Lage gefaltet ist, wobei die
Längsränder der oberen Lage fluiddicht mit den Längs-
rändern der unteren Lage verbunden sind und zwischen
der oberen Lage und der unteren Lage eine Kammer
mit einer verschließbaren Zugangsöffnung gebildet ist.
[0002] Derartige Beutel sind bekannt und finden für
den genannten Verwendungszweck vielfältigen Ein-
satz. Hierbei wird die in einer Ampulle, Karpule oder der-
gleichen bevorratete Flüssigkeitsprobe in dem Innen-
raum, d.h. der Kammer des Beutels untergebracht und
die Zugangsöffnung des Beutels mittels eines an des-
sen der Zugangsöffnung zugewandten Oberseite ange-
ordneten Verschlusses oder mittels eines Klebebandes
verschlossen. Anschließend wird der Beutel mit die Pro-
be identifizierenden Angaben versehen, beispielsweise
beschriftet oder beklebt. Um die im Falle eines Zerbre-
chens des Probengefäßes aus dem Beutel austretende
Flüssigkeit gering zu halten, wird das Probengefäß häu-
fig vor dem Unterbringen im Beutel mit einem saugfähi-
gen Material umhüllt.
[0003] Nachteilig ist, daß bei den bekannten Beuteln
einerseits das Austreten von Flüssigkeit nicht vollstän-
dig verhindert ist und daß andererseits unbefugte Per-
sonen durch Spalte am Beutelverschluß Zugriff auf den
Inhalt des Beutels erhalten können, wodurch Manipula-
tionen möglich sind und die Gefahr von Infektionen des
Beutelinhalts oder auch der Umwelt durch den Beutel-
inhalt besteht.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Beutel der eingangs genannten Art auf kostengün-
stige Weise dahingehend weiterzubilden, daß er eine
sichere Aufnahme von Proben oder Objekten ermög-
licht.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei ei-
nem Beutel der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
daß der obere endseitige Querrand der oberen Lage
ebenfalls fluiddicht mit der unteren Lage verbunden ist
und daß die obere Lage mit Abstand von ihrem oberen
Querrand im wesentlichen parallel zu diesem unter Bil-
dung der Zugangsöffnung der Kammer geschlitzt ist.
Der solchermaßen gebildete, als Zugangsöffnung die-
nende Schlitz ermöglicht ein einfaches und schnelles
Verschließen der Zugangsöffnung mittels eines Klebe-
bandes, indem letzteres parallel zu dem Schlitz und ins-
besondere eben auf diesen aufgebracht wird, ohne es
falten bzw. umbiegen zu müssen. Der Beutel und das
Klebeband sind dabei so ausgelegt, daß sie einem In-
nendruck von zumindest 0,95 bar standhalten.
[0006] Die über den gesamten Umfang der Kammer
verlaufende fluiddichte Verbindung zwischen der obe-
ren und der unteren Lage und die vollständig

verschließbare Zugangsöffnung in Form eines Schlitzes
gewährleisten, daß ein Auslaufen sowie eine nachträg-
liche Manipulation der Proben oder deren Infektion si-
cher und zuverlässig vermieden werden. Dies gilt ins-
besondere auch für den Fall des Zerbrechens eines in
einer Kammer des Beutels untergebrachten Probenge-
fäßes, da die fluiddichte Verbindungslinie einen Austritt
der Flüssigkeit aus dem Beutel verhindert.
[0007] In bevorzugter Ausführung ist vorgesehen,
daß die Verbindung zwischen den Längsrändern der
oberen und der unteren Lage und/oder die Verbindung
zwischen dem oberen endseitigen Querrand der oberen
Lage und der unteren Lage der Kunststofffolie durch
fluiddichte Schweißverbindungen gebildet sind. Selbst-
verständlich kommen anstelle der Schweißverbindun-
gen aber auch beliebige andersartige fluiddichte Verbin-
dungen, z.B. Klebverbindungen, in Frage. In Weiterbil-
dung der Erfindung können der obere und/oder der un-
tere Querrand auch durch eine Faltung gebildet sein.
Dabei kann der Beutel aus einem Schlauchfolienab-
schnitt hergestellt werden, dessen Längsränder fluid-
dicht miteinander verbunden werden. Anschließend
wird die Zugangsöffnung mittels Schlitzung ausgebildet.
[0008] Wie bereits angedeutet, ist zum Verschließen
der Zugangsöffnung des Beutels vorzugsweise ein Kle-
beband vorgesehen, welches sich insbesondere über
die gesamte Breite der Zugangsöffnung im wesentli-
chen parallel zu dieser erstreckt, um jeglichen Aus- bzw.
Übertritt von Flüssigkeit aus der bzw. in die Kammer des
Beutels zu verhindern. Dabei ist das Klebeband mit Vor-
teil neben und im wesentlichen parallel zu der Zugangs-
öffnung über einen Abschnitt seiner Klebefläche auf die
Kunststofffolie aufgeklebt, wobei es einen die Zugangs-
öffnung überlappenden Abschnitt aufweist, der mit einer
Deckschicht bzw. einem Schutzstreifen abgedeckt ist.
Das Klebeband ist somit über seinen sich parallel zu der
Zugangsöffnung erstreckenden Abschnitt an dem Beu-
tel fixiert und vorpositioniert, so daß es nach Ablösen
des Schutzstreifens und Andrücken an den Beutel die
Zugangsöffnung der Kammer fluiddicht verschließt. Das
Klebeband ist vorzugsweise mit verdeckten Zeichen
versehen, die bei einer Manipulation mittels Wärme-
oder Kälteaufbringung sichtbar werden.
[0009] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht ferner
vor, daß an der der oberen Lage abgewandten Rücksei-
te der unteren Lage der Kunststofffolie eine Einsteckta-
sche vorgesehen ist, wobei die Einstecktasche insbe-
sondere von einem an seinen Längsrändern, an seinem
oberen Querrand und an seinem unteren Querrand mit
der unteren Lage der Kunststofffolie verbundenen Foli-
enzuschnitt gebildet sein kann. Eine solche Einsteckta-
sche dient beispielsweise zum Einstecken von Labork-
arten oder dergleichen und kann fest verschließbar und
gegebenenfalls auch wieder zu öffnen sein. Vorzugs-
weise besitzt der Folienzuschnitt mit Abstand von sei-
nem oberen Querrand eine Zugangsöffnung in Form ei-
nes Schlitzes. Aus Gründen der Sortenreinheit besteht
die Folie der Einstecktasche zweckmäßig aus demsel-
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ben Kunststoffmaterial wie die Kunststofffolie des Beu-
tels, z.B. aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Po-
lybutadien (PB), Isopren, Polyalkylenterephthalaten
etc.
[0010] Nachstehend ist die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Vorderansicht eines er-
findungsgemäßen Sicherheitsbeutels und

Figur 2 eine perspektivische Rückansicht des Beu-
tels gemäß Fig. 1.

[0011] Die in Fig. 1 dargestellte Ausführungsform ei-
nes Sicherheitsbeutels 1 insbesondere zum Transpor-
tieren von Flüssigkeitsproben wie Blut-, Urin-, Gewebe-
proben etc. (nicht gezeigt) besteht aus einer rechteck-
förmigen Kunststofffolie 2, insbesondere einer hoch-
reißfesten, druckfesten Folie, die senkrecht zu ihren
Längsrändern 3, 4 unter Bildung einer unteren Lage 6
und einer hierauf liegenden oberen Lage 5 an einem un-
teren Querrand 7 um 180° gefaltet ist. Die Längsränder
3, 4 und ein oberer Querrand 8 der oberen Lage 5 sind
mit den entsprechenden Rändern der unteren Lage 6
fluiddicht verbunden, was im Falle einer thermoplasti-
schen oder thermoelastischen Kunststofffolie 2 insbe-
sondere durch Verschweißen oder Verkleben der über-
einander liegenden Ränder 3, 4 und 8 gewährleistet
sein kann. Zwischen der oberen Lage 5 und der unteren
Länge 6 ist auf diese Weise eine an allen Rändern fluid-
dicht geschlossene Kammer 10 gebildet.
[0012] Die obere Lage 5 ist in einem Abstand 1 von
ihrem oberen endseitigen Querrand 8 etwa parallel zu
diesem unter Bildung einer Zugangsöffnung 11 der
Kammer 10 in Form eines Schlitzes durchtrennt, der an
seinen Enden jeweils in geringem Abstand von den
Längsseiten 3,4 endet. Der die Zugangsöffnung 11 bil-
dende Schlitz sorgt für ein problemloses und schnelles
fluiddichtes Verschließen der Kammer 10 mittels eines
Klebebandes 12, indem dieses planar und parallel zur
Erstreckungsrichtung des Schlitzes aufgebracht wird.
[0013] Um für eine einfache Handhabung des Beutels
1 beim Bestücken der Kammer 10 mit Flüssigkeitspro-
ben und anschließenden Verschließen der Zugangsöff-
nung 11 mittels des Klebebandes 12 zu sorgen, ist letz-
teres im Bereich der Zugangsöffnung 11 parallel zu die-
ser und über ihre gesamte Breite - im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel etwa über die gesamte Breite des Beu-
tels 1 - über einen in Fig. 1 punktiert dargestellten Ab-
schnitt 12a auf die obere Lage 5 der Kunststofffolie 2
oberhalb oder unterhalb der Zugangsöffnung 11 aufge-
klebt und somit in korrekter Weise relativ zu der Zu-
gangsöffnung 11 vorpositioniert. Dabei überlappt ein an
den Abschnitt 12a in Richtung der Zugangsöffnung 11
anschließender Abschnitt 12b des Klebebandes 12 die
Zugangsöffnung 11, wobei auf der der oberen Lage 5
zugewandten Klebstoffschicht des Abschnitts 12b des

Klebebandes 12 ein diese abdeckender Schutzstreifen
z.B. in Form einer Abziehfolie mit einer Abziehlasche
13, angeordnet ist.
[0014] Auf diese Weise ist ein einfaches und schnel-
les Verschließen der Kammer 10 möglich, indem das
Klebeband 12 am oberen Rand 12c des Abschnitts 12b
ergriffen, der Abschnitt 12b in Richtung des Pfeils 14
entlang dem Abschnitt 12a nach unten geklappt, der
Schutzstreifen von dem Abschnitt 12b gelöst und so-
dann der Abschnitt 12b entgegen Pfeil 14 wieder nach
oben geklappt und auf die Zugangsöffnung 11 ange-
drückt und aufgeklebt wird, wodurch die Zugangsöff-
nung 11 dicht verschlossen ist.
[0015] Wie insbesondere aus der Fig. 2 ersichtlich ist,
ist an der der oberen Lage 5 abgewandten Rückseite
der unteren Lage 6 der Kunststofffolie 2 des Beutels 1
eine Dokumenten-Einstecktasche 17 vorgesehen. Letz-
tere ist beispielsweise von einem weiteren Folienzu-
schnitt 18 aus demselben Material wie die Kunststofffo-
lie 2 des Beutels 1 gebildet und über den gesamten Um-
fang, d.h. an ihren Längsrändern 19, 20, an ihrem obe-
ren Querrand 22 sowie an ihrem unteren Querrand 21
mit der der oberen Lage 5 abgewandten Rückseite der
unteren Lage 6 der Kunststofffolie 2 verbunden, z.B.
verschweißt oder verklebt. Der untere Querrand 21 des
die Einstecktasche 17 bildenden Folienzuschnitts 18
verläuft beim vorliegenden Ausführungsbeispiel entlang
dem umgefalteten Querrand 7 der Kunststofffolie 2 des
Beutels 1, während die Längsränder 19, 20 der Folie 18
entlang den Längsrändern 3, 4 der Kunststofffolie 2 des
Beutels 1 verlaufen. Der Folienzuschnitt 18 besitzt ei-
nen im Abstand vom oberen Querrand 22 und parallel
zu diesem verlaufenden Schlitz 23, der eine Zugangs-
öffnung für die Einstecktasche 17 bildet. Die Einsteck-
tasche 17 dient beispielsweise zur Aufnahme von La-
borkarten oder dergleichen, welche durch den Schlitz
23 des Folienzuschnitts 18 zwischen diesen und die un-
tere Lage 6 der Kunststofffolie 2 eingesteckt werden
können. Die Einstecktasche 17 kann ständig offen oder
mittels eines Fest- oder eines Repetierverschlusses
verschließbar sein.

Patentansprüche

1. Beutel (1) insbesondere zum Transportieren von
Flüssigkeitsproben, wie Blut-, Urin-, Gewebepro-
ben oder dergleichen, bestehend aus einer Kunst-
stofffolie (2), die senkrecht zu ihren Längsrändern
(3, 4) unter Bildung einer unteren Lage (6) und einer
hierauf liegenden oberen Lage (5) gefaltet ist, wo-
bei die Längsränder (3, 4) der oberen Lage (5) fluid-
dicht mit den Längsrändern (3, 4) der unteren Lage
(6) verbunden sind und zwischen der oberen Lage
(5) und der unteren Lage (6) eine Kammer (10) mit
einer verschließbaren Zugangsöffnung (11) gebil-
det ist, dadurch gekennzeichnet, daß der endsei-
tige obere Querrand (8) der oberen Lage (5) eben-
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falls fluiddicht mit der unteren Lage (6) verbunden
ist und daß die obere Lage (5) mit Abstand (1) von
ihrem Querrand (8) im wesentlichen parallel zu die-
sem unter Bildung der Zugangsöffnung (11) der
Kammer (10) geschlitzt ist.

2. Beutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Verbindung zwischen den Längsrän-
dern (3, 4) der oberen (5) und der unteren Lage (6)
und/oder die Verbindung zwischen dem oberen
Querrand (8) der oberen Lage (5) und der unteren
Lage (6) der Kunststofffolie (2) durch fluiddichte
Schweißverbindungen gebildet sind.

3. Beutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Zugangsöffnung (11) mittels ei-
nes Klebebandes (12) verschließbar ist.

4. Beutel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daß sich das Klebeband (12) über die gesamte
Breite der Zugangsöffnung (11) im wesentlichen
parallel zu dieser erstreckt.

5. Beutel nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Klebeband (12) neben und im
wesentlichen parallel zu der Zugangsöffnung (11)
über einen Abschnitt (12a) seiner Klebefläche auf
die Kunststofffolie (2) aufgeklebt ist und einen die
Zugangsöffnung (11) überlappenden Abschnitt
(12a) aufweist, der mit einem Schutzstreifen abge-
deckt ist.

6. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß an der der oberen Lage (5)
abgewandten Rückseite der unteren Lage (6) der
Kunststofffolie (2) eine Einstecktasche (17) vorge-
sehen ist.

7. Beutel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß die Einstecktasche (17) von einem an sei-
nen Längsrändern (19, 20), an seinem oberen
Querrand (22) und an seinem unteren Querrand
(21) mit der unteren Lage (6) der Kunststofffolie (2)
verbundenen Folienzuschnitt (18) gebildet ist.

8. Beutel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß der Folienzuschnitt (18) mit Abstand von
seinem oberen Querrand (22) eine Zugangsöffnung
in Form eines Schlitzes (23) aufweist.

9. Beutel nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Folienzuschnitt (18) der Ein-
stecktasche (17) aus demselben Kunststoffmaterial
wie die Kunststofffolie (2) des Beutels (1) besteht.
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